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 Veröffentlicht am 10.02.1987

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

BAO §21 Abs1;

EStG 1972 §4 Abs1;

Beachte

Vorgeschichte:82/14/0049 E 21. September 1982; Besprechung in:SWK 27/1990, A I 323;

Rechtssatz

Ausführungen darüber, daß eine Gewinnbeteiligung oder Verlustbeteiligung eines nahen Angehörigen an Einkünften

des Steuerp=ichtigen einer eindeutigen, klaren und jeden Zweifel ausschließenden Regelung bedarf. Es ist zudem

undenkbar, daß einem Familienfremden mehr als 30 Mio S überlassen werden, ohne genau zu regeln, wann diese

Beträge wieder zurückgefordert werden können und wie ein Gewinnanteil oder Verlustanteil im einzelnen zu

berechnen ist.
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